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242. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport vom 26. März
1985 über die Beurteilung der Leistung der

Lehrer, Erzieher und Schulleiter

Auf Grund des § 82 Abs. 2 des Beamten-Dienst-
rechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 550/1984,
wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler ver-
ordnet:

§ 1. Diese Verordnung findet auf die in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund
stehenden Lehrer und Erzieher an den dem Bun-
desminister für Unterricht, Kunst und Sport unter-
stehenden Schulen und Schülerheimen Anwen-
dung.

§ 2. Für die Beurteilung der Leistung der Lehrer
werden folgende Merkmale für die Erstellung der
Berichte zum Zwecke der Leistungsfeststellung
festgelegt:

1. Vermittlung des im Lehrplan vorgeschriebe-
nen Lehrstoffes gemäß dem Stand der Wis-
senschaft sowie unter Beachtung der dem
Unterrichtsgegenstand entsprechenden didak-
tischen und methodischen Grundsätze,

2. erzieherisches Wirken,
3. die für die Unterrichts- und Erziehungstätig-

keit erforderliche Zusammenarbeit mit den
anderen Lehrern sowie mit den Erziehungsbe-
rechtigten,

4. Erfüllung übertragener Funktionen (wie Klas-
senvorstand, Abteilungsvorstand, Kustos) im
Sinne des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl.
Nr. 139/1974, sowie der administrativen Auf-
gaben.

§ 3. Bei Religionslehrern ist bezüglich des § 2 Z 1
der unmittelbare Vorgesetzte im Sinne des § 81
Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 der

von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften Beauftragte, bezüglich des § 2
Z 2 bis 4 der Schulleiter.

§ 4. Für die Beurteilung der Leistung der Erzie-
her werden folgende Merkmale für die Erstellung
der Berichte zum Zwecke der Leistungsfeststellung
festgelegt:

1. erzieherisches Wirken,
2. Kenntnis der Schüler und ihrer Individual-

lage,
3. die für die Erziehertätigkeit erforderliche

Zusammenarbeit mit den anderen Erziehern,
mit den Lehrern der Schüler sowie mit den
Erziehungsberechtigten,

4. Erfüllung übertragener Erziehungsaufgaben
sowie der administrativen Aufgaben.

§ 5. Bei der Beurteilung der Leistung der Schul-
leiter ist insbesondere auf die Erfüllung der ihnen
gemäß § 56 Abs. 2 bis 4 des Schulunterrichtsgeset-
zes obliegenden Aufgaben Bedacht zu nehmen.
Soweit der Schulleiter Unterricht erteilt, ist auch
§ 2 zu berücksichtigen.

§ 6. Die Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 24. Juli 1978, BGBl.
Nr. 447, über die Beurteilung der Leistung der Leh-
rer, Erzieher und Schulleiter tritt außer Kraft.

Moritz

2 4 3 . Verordnung des Bundeskanzlers vom
30. Mai 1985 über die Pauschalierung der Auf-
wandersätze im Verfahren vor dem Verwal-

tungsgerichtshof

Auf Grund des § 48 Abs. 1 bis 3, des § 49 Abs. 1,
2 und 4, des § 54 Abs. 2, des § 55 Abs. 1 und des
§ 56 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985,
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BGBl. Nr. 10, wird im Einvernehmen mit dem
Hauptausschuß des Nationalrates verordnet:

Artikel I

Die Höhe der nach den §§ 48, 54 Abs. 1 2 1, 55
Abs. 1 und 56 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes
1985 als Aufwandersatz zu leistenden Pauschbe-
träge wird wie folgt festgestellt:

A. Zu § 48 Abs. 1 Z 2 und 4, § 55 Abs. 1 und § 56
des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985:

1. Ersatz des Aufwandes, der für den
Beschwerdeführer als obsiegende
Partei mit der Einbringung der
Beschwerde verbunden war (Schrift-
satzaufwand) 9 270 S
In Fällen einer Säumnisbeschwerde,
sofern die Voraussetzungen nach
§ 55 Abs. 1 zweiter Satz des Verwal-
tungsgerichtshofgesetzes 1985 zu-
treffen, jedoch nur 4 635 S

2. Ersatz des sonstigen Aufwandes, der
für den Beschwerdeführer als obsie-
gende Partei mit der Wahrnehmung
seiner Parteirechte in Verhandlun-
gen vor dem Verwaltungsgerichts-
hof verbunden war (Verhandlungs-
aufwand) 11 600 S

3. Ersatz des Schriftsatzaufwandes in
Fällen der Klaglosstellung, sofern
die Voraussetzungen nach § 56
zweiter Satz des Verwaltungsge-
richtshofgesetzes 1985 zutreffen . . . 6 950 S

B. Zu § 48 Abs. 2 Z 1, 2 und 4 des Verwaltungs-
gerichtshofgesetzes 1985:

4. Ersatz des Aufwandes, der für die
belangte Behörde als obsiegende
Partei mit der Vorlage ihrer Akten
an den Verwaltungsgerichtshof ver-
bunden war (Vorlageaufwand) . . . . 460 S

5. Ersatz des Aufwandes, der für die
belangte Behörde als obsiegende
Partei mit der Einbringung der
Gegenschrift verbunden war
(Schriftsatzaufwand) 2 300 S

6. Ersatz des sonstigen Aufwandes, der
für die belangte Behörde als obsie-
gende Partei mit der Wahrnehmung
ihrer Parteirechte in Verhandlungen
vor dem Verwaltungsgerichtshof
verbunden war (Verhandlungsauf-
wand) 3 100 S

C. Zu § 48 Abs. 3 Z 2 und 4 des Verwaltungsge-
richtshofgesetzes 1985:

7. Ersatz des Aufwandes, der für einen
Mitbeteiligten als obsiegende Partei
mit der Einbringung einer schriftli-
chen Äußerung zur Beschwerde ver-
bunden war (Schriftsatzaufwand) . . 9 270 S

8. Ersatz des sonstigen Aufwandes, der
für einen Mitbeteiligten als obsie-
gende Partei mit der Wahrnehmung
seiner Parteirechte in Verhandlun-
gen vor dem Verwaltungsgerichts-
hof verbunden war (Verhandlungs-
aufwand) 11 600 S

D. Zu § 54 Abs. 1 Z 1 des Verwaltungsgerichts-
hofgesetzes 1985:

9. Ersatz des Aufwandes, der für die
Partei in den Fällen des § 54 Abs. 1
Z 1 des Verwaltungsgerichtshofge-
setzes 1985 mit dem Antrag auf
Wiederaufnahme des Verfahrens
verbunden war (Schriftsatzauf-
wand) 4 635 S

Artikel II

Die obsiegende Partei hat zur Deckung der mit
dem Aufenthalt am Sitze des Verwaltungsgerichts-
hofes notwendig verbundenen Mehrkosten für Ver-
pflegung und Unterkunft (Aufenthaltskosten) An-
spruch auf ein Verpflegskostenpauschale, dessen
Höhe für je 24 Stunden einheitlich mit 230 S, und
auf ein Nächtigungspauschale, dessen Höhe ein-
heitlich mit 380 S je Nächtigung festgesetzt wird.
Übersteigt die Dauer des Aufenthaltes am Sitze des
Verwaltungsgerichtshofes einschließlich der Dauer
der Reise nicht einen Zeitraum von acht Stunden,
so besteht der Anspruch auf das Verpflegskosten-
pauschale nur in halber Höhe. Beträgt die Aufent-
haltsdauer einschließlich der Dauer der Reise weni-
ger als fünf Stunden, so besteht kein Anspruch auf
Zuerkennung eines Verpflegskostenpauschales.

Artikel III

(1) Die Verordnung des Bundeskanzlers vom
7. April 1981, BGBl. Nr. 221, tritt außer Kraft.

(2) In den beim Verwaltungsgerichtshof anhän-
gigen Verfahren, in denen bis zum Inkrafttreten
dieser Verordnung noch keine Entscheidung gefällt
worden ist, sind die Kosten nach den sich aus dieser
Verordnung ergebenden Pauschbeträgen zu be-
rechnen.

Sinowatz

2 4 4 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 4. Juni 1985 zur Durchführung

des Kreditwesengesetzes (5. KWG-DVO)

Auf Grund des § 13 Abs. 6 des Kreditwesengeset-
zes, BGBl. Nr. 63/1979, wird nach Anhörung der
Oesterreichischen Nationalbank verordnet:

§ 1. Gemäß § 13 Abs. 3 des Kreditwesengesetzes
sind Miteigentumsfondsanteile im Sinne des Invest-
mentfondsgesetzes, BGBl. Nr. 192/1963, flüssige
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Mittel zweiten Grades unter folgenden Vorausset-
zungen:

a) Der Kapitalanlagefonds darf nur aus flüssi-
gen Mitteln gemäß § 13 Abs. 2 und 3 des
Kreditwesengesetzes gebildet werden;

b) auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem
gegen Rückgabe des Anteilscheines, der
Erträgnisscheine und des Erneuerungsschei-
nes sein Anteil aus dem Kapitalanlagefonds
binnen 30 Tagen auszuzahlen;

c) die lit. a entsprechende Zusammensetzung
des Kapitalanlagefonds und die Rücknahme-
verpflichtung des Anteilscheines gemäß lit. b
müssen in der Wiener Zeitung veröffentlicht
und der Oesterreichischen Nationalbank
bekanntgegeben werden.

§ 2. Die Anrechnung der Miteigentumsfondsan-
teile als flüssige Mittel zweiten Grades erfolgt zum
jeweiligen Rückgabepreis.

§ 3. Das beabsichtigte Abgehen von einer im § 1
genannten Voraussetzung ist mindestens sechs
Monate davor der Oesterreichischen Nationalbank
bekanntzugeben und in der Wiener Zeitung zu ver-
öffentlichen.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 31. Juli 1985 in
Kraft.

Vranitzky

2 4 5 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 11. Juni
1985, mit der die Gebühren für Impfungen
nach den Internationalen Gesundheitsregelun-

gen festgesetzt werden

Auf Grund des Art. 95 Z 2 der Internationalen
Gesundheitsregelungen, BGBl. Nr. 377/1971, wird
verordnet:

§ 1. Für die auf Grund der Internationalen
Gesundheitsregelungen vorgenommene Impfung
einer Person und die Ausstellung des Zeugnisses
darüber sind Gebühren in nachstehender Höhe zu
entrichten:

1. Impfung gegen Cholera, für jede
Injektion 100 S

2. Impfung gegen Gelbfieber 380 S

§ 2. Die Entrichtung einer Gebühr entfällt, wenn
die Impfung und die Ausstellung des Zeugnisses
darüber bei der Ankunft einer Person vorgenom-
men werden (Art. 95 Z 1 lit. b der Internationalen
Gesundheitsregelungen).

§ 3. Die Bestimmungen über die Einhebung von
Verwaltungsabgaben werden durch diese Verord-
nung nicht berührt.

§4. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1985 in
Kraft. Die Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 18. Dezember
1972, BGBl. Nr. 14/1973, tritt mit diesem Zeit-
punkt außer Kraft.

Steyrer

2 4 6 . Kundmachung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 11. Juni 1985 über
die Aufhebung der Verordnung der Vollver-
sammlung der Sektion Ingenieurkonsulenten
der Ingenieurkammer für Steiermark und
Kärnten vom 4. Feber 1980 betreffend die wie-
derkehrende Überprüfung jeder Kanzlei eines
Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen

durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG wird kundge-
macht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 27. Feber 1985, V 47/82-11, V 42/83-11,
V 60/83-10, die Verordnung der Vollversammlung
der Sektion Ingenieurkonsulenten der Ingenieur-
kammer für Steiermark und Kärnten vom 4. Feber
1980 betreffend die wiederkehrende Überprüfung
jeder Kanzlei eines Ingenieurkonsulenten für Ver-
messungswesen, kundgemacht mit Schreiben der
Ingenieurkammer für Steiermark und Kärnten,
Sektion Ingenieurkonsulenten an alle Sektionsmit-
glieder vom 20. Feber 1980, als gesetzwidrig aufge-
hoben.

Übleis
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